
Der Bürgermeister

NIEDERSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der
Stadt Lüdenscheid

am 27.11.2023

im Ratssaal

Anwesend:

Vorsitz des Haupt- und Finanzausschusses

von der CDU-Fraktion

von der SPD-Fraktion:

von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:

von der FDP-Fraktion:

von der Fraktion DIE LINKE.

Geschäftsführung:
Fachdienst Rat und Bürgermeister

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer

Ratsherr Norbert Adam

Ratsherr Oliver Fröhling

Ratsfrau Susanne Mewes

Ratsherr Christoph Weiland

Erster Stellvertretender Bürgermeister Björn Weiß

Ratsherr Gordan Dudas MdL

Ratsherr Steffen Kriegel

Ratsfrau Verena Szermerski-Kasperek

Ratsherr Jens Voß

Ratsherr Andreas Stach

Ratsherr Jens Holzrichter anwesend ab 17:10 Uhr /
Tagesordnungspunkt 7.

Ratsherr Otto Ersching. Vertreter für Ratsherrn Filippek



Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören:

Verwaltung:

Schriftführung:

Abwesend:

von der Fraktion DIE LINKE.

Beginn: 17:00 Uhr

Ende: 17:29 Uhr

Es liegen keine schriftlichen Anfragen aus der Bürgerschaft vor.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid nimmt die Übersichten zur
Kenntnis.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid fasst mit einer Gegenstimme des
Ratsherrn Ersching folgenden

Ratsherr Claudius Bartsch

Ratsherr Stephan Haase

Ratsherr Peter Oettinghaus

Erster Beigeordneter Fabian Kesseler

Beigeordneter und Stadtkämmerer Sven Haarhaus

Herr Stephan Theo Hammer

Herr Marcus Müller

Herr Matthias Reuver

Herr Frank Kuschmirtz

Frau Petra Noack

Frau Claudia Stelse

Frau Heike Müller-Bärwolf anwesend bis zum Ende der öffentlichen
Sitzung

Frau Corinna Schmidt

Ratsherr Josef Filippek

1. Öffentliche Fragestunde

2. Berichts- und Beschlusskontrolle

3. Bewilligung von außerplanmäßigen Mitteln Haushaltsjahr 2023 zur weiteren
finanziellen Ausstattung der gemeinnützigen Gesellschaft b.invest mbH
hier: Eilentscheidung gem. § 60 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
Vorlage: 257/2023



Beschluss:

Gemäß § 60 Absatz 1 Satz 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ergeht folgende
Eilentscheidung:

1. Der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 430.000 € bei Produkt
09.01.07 Regionale 2025 Auftragssachkonto O 09010702 – 0948003/7843000 als
weitere Einzahlung in die Kapitalrücklage der gemeinnützigen Gesellschaft b.invest
mbH wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei Produktsachkonto
16.01.01 – 4013000/6013000 – Gewerbesteuer.

2. Der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 70.000 € bei Produkt
09.01.07 Regionale 2025 Sachkonto 09.01.07 – 1311303/7865010 zur Gewährung
eines Darlehens wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei
Produktsachkonto 16.01.01 – 4013000/6013000 – Gewerbesteuer.

Abstimmungsergebnis:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid empfiehlt einstimmig folgenden

Beschluss:

Die Satzung der Stadt Lüdenscheid über die Bildung eines Ausbau- und
Abrechnungsabschnittes sowie über das Teileinrichtungsprogramm der Erschließungsanlage
„Im Wiesental“ wird in der als Anlage beigefügten Fassung beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid empfiehlt mit einer Gegenstimme
des Ratsherrn Ersching einstimmig folgenden

Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 1

4. Eckdaten zur Aufstellung des Haushaltes 2024
Vorlage: 245/2023

5. Satzung der Stadt Lüdenscheid über die Bildung eines Ausbau- und
Abrechnungsabschnittes sowie über das Teileinrichtungsprogramm der
Erschließungsanlage "Im Wiesental" (von Heedfelder Landstraße und
Freisenbergstraße bis Kreuzungsbereich Römerweg)
Vorlage: 218/2023

Ja-Stimmen: 12

6. Straßen- und Wegekonzept gem. §8a Kommunalabgabengesetz NRW
(KAG NW)
Vorlage: 203/2023



Beschluss:

Das in der Anlage 1 und 2 befindliche Straßen- und Wegekonzept für die Stadt Lüdenscheid
wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 1

Ratsherr Fröhling erläutert die Gründe, die zum vorliegenden Änderungsantrag der CDU-
Fraktion geführt haben. Unter anderem gab es einen Hinweis darauf, dass der jetzige
Pächter der Brüninghauser Halle Kaufabsichten hat.
Ratsherr Fröhling teilt mit, dass die CDU-Fraktion es selbstverständlich begrüßt, dass der
Trägerverein finanziell unterstützt wird und somit die Funktion der Halle als Sporthalle für
Vereine gesichert ist.
Die CDU-Fraktion zieht daher den vorliegenden Änderungsantrag zurück und bittet
gleichzeitig darum, die Vorlage um einen Passus zu ergänzen, um sicherzustellen, dass die
Investition von 35.000 Euro zur Förderung des Sports genutzt wird und im Fall der
Veräußerung des Sporthallenbereichs durch den Trägerverein, vor Ablauf einer Frist von
zehn Jahren, das Geld zurückgezahlt werden muss.

Ratsherr Voß nimmt die Rücknahme des Änderungsantrages erfreut zur Kenntnis und hat
keine Einwände bezüglich der Aufnahme des gewünschten Passus in der Vorlage.

Fachbereichsleiter Reuver erklärt, dass es nach Rücksprache mit der Örtlichen
Rechnungsprüfung, der Kämmerei und der Rechtsabteilung eine rechtskonforme Lösung
geben wird.

Bürgermeister Wagemeyer stellt fest, dass kein Dissens besteht und der Haupt- und
Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid empfiehlt einstimmig folgenden

abweichenden Beschluss:

1. Für die in der Begründung genannten Maßnahmen an der Sporthalle Brüninghausen wird

aus Mitteln der Sportpauschale ein Betrag in Höhe von max. 35.000 Euro zur Verfügung

gestellt.

2. Der Sportbetrieb in der Halle wird mittels einer Zweckbindungsvereinbarung

zwischen Stadt und Verein – die auch einen Rückzahlungsmodus im Falle der

Nichterfüllung beinhaltet für weitere 10 Jahre abgesichert.

7. Sporthalle Brüninghausen – Zuschuss zu Instandsetzungsmaßnahmen an
den Verein Brüninghauser Halle

7.1. Änderungsantrag der CDU-Fraktion vom 10.11.2023

7.2. Sporthalle Brüninghausen – Zuschuss zu Instandsetzungsmaßnahmen an
den Verein Brüninghauser Halle
Vorlage: 242/2023



3. Bei Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen werden investive

Haushaltsmittel in Höhe von max. 35.000 Euro außerplanmäßig bewilligt. Die Deckung

erfolgt durch Verwendung der Sportpauschale bei Produkt 08.01.01 Sachkonto 5215025.

Abstimmungsergebnis:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid empfiehlt einstimmig folgenden

Beschluss:

Die Dreizehnte Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Lüdenscheid über die
Erhebung von Gebühren für den Rettungsdienst wird in der als Anlage beigefügten Form
erlassen.

Abstimmungsergebnis:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid empfiehlt einstimmig folgenden

Beschluss:

Die als Anlage 4 dieser Beschlussvorlage vorliegende 16. Satzung zur Änderung der
Satzung über die Abfallentsorgungsgebühren in der Stadt Lüdenscheid wird mit Wirkung ab
01.01.2024 erlassen.

Abstimmungsergebnis:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid empfiehlt einstimmig folgenden

Beschluss:

Die als Anlage 4 dieser Beschlussvorlage vorliegende 19. Satzung zur Änderung der
Satzung über die Straßenreinigung und die Straßenreinigungsgebühren in der Stadt
Lüdenscheid wird mit Wirkung ab 01.01.2024 erlassen.

Ja-Stimmen: 13

8. Dreizehnte Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Lüdenscheid über
die Erhebung von Gebühren für den Rettungsdienst (Notarztgebühr)
Vorlage: 263/2023

Ja-Stimmen: 13

9. Abfallentsorgungsgebühren in der Stadt Lüdenscheid für das Jahr 2024
Vorlage: 205/2023

Ja-Stimmen: 13

10. Satzung über die Straßenreinigung und die Straßenreinigungsgebühren in
der Stadt Lüdenscheid für das Jahr 2024
Vorlage: 206/2023



Abstimmungsergebnis:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid empfiehlt einstimmig folgenden

Beschluss:

Die als Anlage 3 dieser Beschlussvorlage vorliegende Satzung über die Friedhofsgebühren
in der Stadt Lüdenscheid wird mit Wirkung ab 01.01.2024 erlassen.

Abstimmungsergebnis:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid empfiehlt einstimmig folgenden

Beschluss:

1. Der Wirtschaftsplan (Erfolgs-, Vermögens- und Investitionsplan, Stellenübersicht,
fünfjähriger Erfolgs- und Finanzplan) für den Stadtreinigungs-, Transport- und
Baubetrieb Lüdenscheid für das Wirtschaftsjahr 2024 wird bei einem geplanten
Jahresüberschuss von 334 T€ und einem Umsatz- und Ertragsvolumen von 40.285
T€ in der vorgelegten Form beschlossen.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2024 zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000 T€
festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr
2024 auf 410 T€ zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2025 festgesetzt.

4. Die Ausgaben für die Investitionen nach Anlage 7 werden für gegenseitig
deckungsfähig erklärt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 13

11. Friedhofsgebühren für die Kommunalfriedhöfe in der Stadt Lüdenscheid für
das Jahr 2024
Vorlage: 207/2023

Ja-Stimmen: 13

12. Wirtschaftsplan 2024 für den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb
Lüdenscheid (STL)
Vorlage: 208/2023

Ja-Stimmen: 13

13. Gebührenkalkulation 2024 für den Lüdenscheider Wochenmarkt
Vorlage: 248/2023



Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid empfiehlt einstimmig folgenden

Beschluss:

Die Gebührenkalkulation 2024 für den Lüdenscheider Wochenmarkt wird zur Kenntnis
genommen. Es ergibt sich keine Änderung der Gebührensatzung vom 15.12.2021 in der
Fassung vom 20.06.2023.

Abstimmungsergebnis:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid empfiehlt einstimmig folgenden

Beschluss:

Die Richtlinien des Jugendamtes über die Gewährung wirtschaftlicher Jugendhilfe treten in
der Fassung der beigefügten Anlage zum 01.01.2024 in Kraft.

Abstimmungsergebnis:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid empfiehlt einstimmig folgenden

Beschluss:

Die Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Lüdenscheid vom
01.01.2013 werden wie in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 31.10.2023
abweichend empfohlen unter Berücksichtigung veränderter finanzieller Erfordernisse und
Rahmenbedingungen adäquat angepasst. Die angepassten Richtlinien treten zum
01.01.2024 in Kraft.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 13

14. Richtlinien über die Gewährung wirtschaftlicher Jugendhilfe - Neufassung
2024
Vorlage: 225/2023

Ja-Stimmen: 13

15. Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt
Lüdenscheid - Neufassung 2024
Vorlage: 228/2023

15.1. Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt
Lüdenscheid - Neufassung 2024 / 1. Ergänzung
Vorlage: 228/2023/1

Ja-Stimmen: 13



Ratsherr Ersching begrüßt den Beitritt und verweist in diesem Zusammenhang auf den
ICAN-Städteappell zum Atomwaffenverbotsvertrag.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid empfiehlt einstimmig folgenden

Beschluss:

Die Stadt Lüdenscheid tritt der Organisation „Mayors for Peace – Bürgermeister*innen für
den Frieden“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt bei.
Zum jährlichen Flaggentag am 08. Juli soll eine entsprechende Flagge der Organisation vor
dem Rathaus aufgezogen werden.

Abstimmungsergebnis:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid fasst einstimmig folgenden

Beschluss:

Den Vergabeverfahren für die in der Vorlage genannten Baumaßnahmen zum Neubau der
Feuer- und Rettungswache wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Es liegen keine Bekanntgaben vor.

Es liegen keine Beantwortungen von Anfragen vor.

Die schriftliche Anfrage des Ratsherrn Bartsch beantwortet Bürgermeister Wagemeyer wie
folgt:

16. Beitritt der Stadt Lüdenscheid zur Organisation "Mayors for Peace –
Bürgermeister*innen für den Frieden"
Vorlage: 261/2023

Ja-Stimmen: 13

17. Durchführung von Vergabeverfahren der ZGW mit einem Auftragswert von
über 500.000 €
hier: Maßnahmen für den Neubau der Feuer- und Rettungswache
Vorlage: 247/2023

Ja-Stimmen: 13

18. Bekanntgaben, Beantwortung von Anfragen und Anfragen

18.1. Bekanntgaben

18.2. Beantwortung von Anfragen

18.3. Anfragen

18.3.1. Schriftliche Anfrage des Ratsherrn Bartsch vom 15.11.2023;
Antragsrecht als Ratsmitglied für Sitzungen des Rates



Bürgermeister Wagemeyer verweist auf den Antrag der Bürgerinitiative A45 vom 27.09.2023,
die Verkehrsgesundheitsstudie an das Kreisgesundheitsamt des Märkischen Kreises
weiterzuleiten. Um dieser berechtigten Forderung nachzukommen, habe er pragmatisch ent-
schieden, diese als Tagesordnungspunkt für die Sitzung des Rates am 06.11.2023
aufzunehmen. Dies war die einzige Option, diese wichtige Angelegenheit auf den Weg zu
bringen. Es handelte sich hierbei um eine singuläre Entscheidung, die nichts mit dem
Antragsrecht für Einzelratsmitglieder zu tun hat. Bürgermeister Wagemeyer weist außerdem
darauf hin, dass sowohl in der Gemeindeordnung als auch in der Geschäftsordnung
festgelegt ist, dass die Festlegung der Tagesordnung in seiner Kompetenz liegt.

Ratsherr Ersching verweist auf einen Artikel in der heutigen Ausgabe der Lüdenscheider
Nachrichten, in dem angekündigt wird, dass in den ersten Regionen von Nordrhein-
Westfalen Geringverdiener ab 01.12.2023 eine vergünstigte Variante des Deutschlandtickets
(39 Euro statt 49 Euro) nutzen können.
Ratsherr Ersching fragt nach, ob der Märkische Kreis ebenfalls das vergünstigte Ticket
anbieten wird.

Bürgermeister Wagemeyer sagt Prüfung und Beantwortung zu.

gez. Wagemeyer gez. C. Schmidt

Vorsitzender Schriftführerin

18.3.2. Mündliche Anfrage des Ratsherrn Ersching; Deutschlandticket/Sozialticket


